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bestimmte Schwellenwerte über-

schritten werden, die zusätzliche 

Dokumentationspflichten begrün-

den.  

 

Daß diese Verrechnungspreisdoku-

mentation zukünftig an Bedeutung 

gewinnen wird, zeigen die aktuellen 

Entwicklungen in der Finanzverwal-

tung. Bundesweite Schulungen der 

Betriebsprüfer zu Verrechnungsprei-

sen werden künftig zu vermehrten 

und intensiveren Verrechnungs-

preisprüfungen führen. Der Betriebs-

prüfer hat zudem in einem Vordruck 

darzulegen, ob er eine entspre-

chende Dokumentation angefor-

dert hat. Der vermehrte Einsatz der 

Prüfsoftware „WINIDEA“ sowie der 

Datenbank „AMADEUS“ soll eine 

genauere Überprüfung der Anga-

ben des Steuerpflichtigen gewähr-

leisten. 

 

IV. Schluss 

Die vorstehenden Ausführungen 

haben gezeigt, dass selbst unter-

nehmerische Routineentscheid-

ungen stets auf steuerliche Risiken 

hin geprüft werden müssen. Erst 

recht kritisch wird es dann, wenn 

außergewöhnliche Entscheidungen 

in den Unternehmen zu treffen sind. 

So gibt es beispielsweise Bestrebun-

gen von Seiten der Finanzverwal-

tung, bei Verlagerungen von Funkti-

onen in das Ausland nicht mehr nur 

konkrete Geschäftschancen son-

dern schon bloße Gewinnpotentiale 

in Form von sog. Transferpaketen 

der Besteuerung zu unterwerfen. 

Umso wichtiger wird es daher in Zu-

kunft sein, den steuerlichen Berater 

in den unternehmerischen Entschei-

dungsprozeß mit einzubinden. Ne-

ben der schnellen Lösung von steu-

errechtlichen und organisatorischen 

Problemen, muss sich dieser bei Ge-

schäften zwischen nahestehenden 

Personen von der Angemessenheit 

der vereinbarten Entgelte überzeu-

gen.  

 
 
Oliver Munk 
Diplom-Kaufmann 
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Werbung mit Auszeichnung „1a Au-

genoptiker 2005“ wettbewerbswidrig 

 

In einem von der Wettbewerbszent-

rale geführten Verfahren untersagte 

das Oberlandesgericht Düsseldorf 

mit Urteil vom 21.11.2006 (Az. I.-20 U 

14/06) die vom Brancheninformati-

onsdienst „markt intern“ angekün-

digte Vergabe einer Auszeichnung 

„1a Augenoptiker 2005“ als irrefüh-

rend und bestätigte damit die erste 

Instanz.  

 

Der Brancheninformationsdienst hat-

te Bewerbungs-/Fragebögen für die 

Erlangung der Auszeichnung „1a 

Augenoptiker 2005“, die im Wege 

der Selbstauskunft auszufüllen wa-

ren, an interessierte Optikerbetriebe 

ausgegeben. Wenn mindestens 

zwölf der angegebenen Kriterien 

(etwa: bargeldlose Zahlung mög-

lich“, „Kaffee/Erfrischungsgetränke“ 

oder „Sitzgelegenheit“) erfüllt wur-

den und eine Schutzgebühr von 

9,95 € entrichtet wurde, erhielten die 

Betriebe von „markt intern“ die Ur-

kunde und den Aufkleber.  

 

Das OLG hielt dieses Verfahren zur 

Vergabe der Auszeichnung „1a Au-

genoptiker 2005“ für irreführend und 

damit wettbewerbswidrig, da die 

Erwartung des Publikums an das Gü-

tesiegel mehrfach enttäuscht wer-

de. Der Kunde erwarte die Aus-

zeichnung von einer dritten kompe-

tenten Stelle nach Überprüfung der 

für einen Augenoptikerbetrieb maß-

geblichen Leistungen wie etwa die 

handwerkliche Fertigung von Bril-

lengläsern und -gestellen oder die 

Anpassung von Kontaktlinsen. All 

dies wurde aber von dem beklag-

ten Brancheninformationsdienst 

bzw. dem Auszeichnungsverfahren 

nicht erfüllt. Vielmehr könnten sich 

die Augenoptiker durch entspre-

chendes Ankreuzen die Auszeich-

nung praktisch selbst verleihen, zu-

mal eine ernsthafte Überprüfung – 

Stichproben wären nach Auffassung 

des OLG Düsseldorf nicht ausrei-

chend - nicht stattgefunden habe.  

 

Praxistipp: Die Werbung mit Güte-
siegeln und Qualitätsauszeich-
nungen ist generell dann unzulässig, 
wenn die Auszeichnung nicht auf-
grund der Prüfung eines neutralen 
Dritten verliehen wurde. Gegen die 
Neutralität spricht insbesondere, 
wenn für die Verleihung des Güte-
siegels Lizenzgebühren erhoben 
werden. 
 

 
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur. 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz 
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Steuerliche Besonderheiten bei  

Lizenzverträgen 

 

I. Einleitung 

 

Durch die zunehmende internatio-

nale Verflechtung von Unterneh-

men und den damit verbundenen 

härteren Wettbewerb gewinnt die 

Verwertung von Know-How und 

Rechten auf der Grundlage von 

Lizenzverträgen immer mehr an Be-

deutung. So sind mehr und mehr 

Unternehmen darauf bedacht, die 

Nutzung ihrer technischen und 

rechtlichen Ressourcen zu optimie-

ren. Ziel ist es, mit Hilfe von techni-

schem, kaufmännischem oder be-

triebswirtschaftlichem Spezialwissen 

zusätzliches Gewinnpotential zu ge-

nerieren. Den Chancen aus der Nut-

zung von Spezialkenntnissen stehen 

jedoch nicht zu unterschätzende 

Risiken auf der steuerlichen Seite 

gegenüber. Um zu zeigen, dass 

selbst bei alltäglichen Routinege-

schäften steuerliche Fallstricke lau-

ern können, wird im Folgenden ein 

knapper Überblick über die steuerli-

che Behandlung von Lizenzgeschäf-

ten gegeben: 

II. Der Unternehmer als Lizenznehmer 

 

Dem Unternehmer steht es offen, 

eigenes Forschungs- und Entwick-

lungspotential zur Schaffung imma-

terieller Werte einzusetzen. Alternativ 

besteht jedoch die Möglichkeit, be-

stimmte Spezialkenntnisse mittels 

Lizenzvertrag von einem externen 

Dritten zu beziehen. Entscheidet sich 

der Unternehmer für die zweite Va-

riante, so stellt sich zunächst die Fra-

ge, ob die vereinbarten Lizenzzah-

lungen zum sofortigen Betriebsaus-

gabenabzug berechtigen, oder ob 

im Jahresabschluss des Lizenzneh-

mers ein immaterieller Vermögens-

gegenstand auszuweisen ist, der 

über einen noch zu definierenden 

Zeitraum abzuschreiben ist. 

 

1. Übergang der Steuerschuldner-

schaft 

 

Handelt es sich bei dem Lizenzgeber 

um einen ausländischen Unterneh-

mer so sind sowohl einkommen- als 

auch umsatzsteuerliche Besonder-

heiten zu beachten. Im Rahmen der 

Vereinbarung von Lizenzverträgen 

findet für Zwecke der Umsatzsteuer 

ein Übergang der Steuerschuldner-

schaft statt. Die Umsatzsteuer aus 

derartigen Geschäften schuldet 
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schen verbundenen Unternehmen, 

kann es aufgrund des Rechtsinstituts 

der „verdeckten Gewinnausschüt-

tung“ zu einer steuerlichen Mehrbe-

lastung kommen. Die Finanzverwal-

tung kann sich der oben erwähnten 

Lizenzkartei bedienen und so prüfen, 

ob vereinbarte Lizenzentgelte dem 

Grunde und der Höhe nach ange-

messen sind.  

 

3.2. Lizenzentgelte bei Auslands-

sachverhalten 

 

Bei Geschäften mit nahestehenden 

Personen aus dem Ausland sieht die 

Finanzverwaltung die Gefahr von 

Gewinnverlagerungen aus Deutsch-

land durch die Vereinbarung über-

höhter Vergütungen aus dem Aus-

land bzw. zu niedriger Entgelte in 

das Ausland. Wird also ein Lizenzver-

trag mit einem im Ausland ansässi-

gen verbundenen Unternehmen 

geschlossen, so kann die Finanzver-

waltung anhand der im Unterneh-

men vorhandenen Unterlagen prü-

fen, ob die vereinbarten Entgelte 

einem Fremdvergleich standhalten.  

Ist dies nicht der Fall, so hat eine 

Gewinnkorrektur zu erfolgen. 

 

Je nach Umfang der vertraglichen 

Beziehungen kann die Vereinbarung 

eines Lizenzvertrages mit einem na-

hestehenden Unternehmen aus 

dem Ausland die Verpflichtung zur 

Erstellung einer sog. Verrechnungs-

preisdokumentation begründen. 

Werden bspw. zwischen verbunde-

nen Unternehmen Dienstleistungen 

im Wert von mehr als EUR 0,5 Mio. 

verrechnet, so besteht seit dem 01. 

Januar 2003 die Pflicht, diese Leis-

tungsbeziehungen in einer umfang-

reichen Dokumentation darzustel-

len. Kommt der Steuerpflichtige sei-

nen Dokumentationspflichten nicht 

nach, so kann das Finanzamt wider-

legbar vermuten, dass seine im In-

land steuerpflichtigen Einkünfte, zu 

deren Ermittlung die Dokumentation 

dient, höher als die von ihm erklär-

ten Einkünfte sind. Neben der ent-

sprechenden Gewinnerhöhung ist 

das Finanzamt berechtigt, bei 

Nichtvorlage bzw. bei verspäteter 

Vorlage der Dokumentation aber 

auch bei der Vorlage unverwertba-

rer Aufzeichnungen einen Steuerzu-

schlag festzusetzen. Dieser kann 

bspw. bei verspäteter Vorlage von 

verwertbaren Aufzeichnungen bis zu 

EUR 1,0 Mio. betragen. Bei der Ver-

einbarung von Lizenzverträgen mit 

nahestehenden Personen ist also 

neben der Fremdüblichkeit solcher 

Geschäfte auch zu prüfen, ob nicht 
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führt. Frühzeitig muss also dafür ge-

sorgt werden, dass die oben ge-

nannten Erleichterungen aus den 

Doppelbesteuerungsabkommen 

auch tatsächlich in Anspruch ge-

nommen werden können. Diese 

Aufgabe sollte grundsätzlich dem 

steuerlichen Berater übertragen 

werden. Dieser hat die passenden 

Formulare des jeweiligen Vertrags-

staates zu organisieren und sollte 

zudem für eine schnelle Bearbeitung 

des Antrags Sorge tragen. Nur wenn 

die bearbeiteten Dokumente vor 

Zahlung beim Lizenznehmer vorlie-

gen, kann dieser den Quellensteu-

erabzug unterlassen. 

 

2. Anrechnung ausländischer Quel-

lensteuer 

 

Wie bereits oben erwähnt, sehen 

einige Doppelbesteuerungsab-

kommen nicht die vollständige Frei-

stellung von der Quellensteuer, son-

dern lediglich eine Reduzierung des 

Quellensteuersatzes vor. Die so re-

duzierte ausländische Steuer kann 

dann im Rahmen der Veranlagung 

auf die deutsche Körperschaftsteuer 

angerechnet werden. Eine Anrech-

nung der ausländischen Quel-

lensteuer bringt aber nur in den Jah-

ren eine steuerliche Entlastung, in 

denen entsprechende Körper-

schaftsteuerbeträge im Rahmen der 

inländischen Veranlagung festge-

setzt werden. Ist dies nicht der Fall, 

so führt die ausländische Quel-

lensteuer zu einer endgültigen Belas-

tung. In Verlustjahren ist also zu über-

legen, ob der Abschluss eines Li-

zenzvertrages nicht auf ein späteres 

Wirtschaftsjahr verlagert werden 

kann. Ist dies nicht der Fall, so sollte 

die endgültige ausländische Quel-

lensteuer in die Vergütung mit ein-

kalkuliert werden. 

 

3. Lizenzentgelte zwischen  

verbundenen Unternehmen 

3.1. Lizenzentgelte bei  

Inlandssachverhalten 

 

Die exakte Kalkulation der Lizenz-

entgelte spielt auch bei der Verein-

barung von Lizenzgebühren zwi-

schen verbundenen Unternehmen 

eine große Rolle. Es gilt der Grund-

satz, dass Geschäfte zwischen na-

hestehenden Personen nur dann 

steuerlich anerkannt werden, wenn 

die vereinbarten Bedingungen de-

nen entsprechen, die üblicherweise 

zwischen fremden Dritten zum An-

satz kommen. Auf nationaler Ebene, 

d.h. bei der Vereinbarung von Li-

zenzentgelten zwischen zwei inländi-
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somit nicht der ausländische Lizenz-

geber sondern der inländische Li-

zenznehmer, sofern es sich bei ihm 

um einen Unternehmer oder eine 

juristische Person des öffentlichen 

Rechts handelt. Der ausländische 

Unternehmer erstellt daher eine 

Rechnung über den Nettobetrag, 

weist einen Umsatzsteuer-Betrag von 

EUR 0,00 aus und verweist auf den 

Übergang der Steuerschuldner-

schaft. Darüber hinaus sind bei der 

Erstellung der Rechnung zahlreiche 

Formalien zu beachten. Da der aus-

ländische Lizenzgeber mit den ent-

sprechenden gesetzlichen Vorga-

ben regelmäßig nicht vertraut sein 

wird, sollte vor Rechnungsstellung 

unbedingt auf eine intensive Ab-

stimmung zwischen Lizenzgeber und 

Lizenznehmer geachtet werden. 

 

Der Übergang der Steuerschuldner-

schaft bedeutet für den Lizenzneh-

mer, dass er die entsprechenden 

Umsätze in seiner Umsatzsteuer-

Voranmeldung anzugeben hat. Im 

Gegenzug sind die entsprechenden 

Beträge - sofern die Voraussetzun-

gen des § 15 UStG erfüllt sind - als 

Vorsteuer geltend zu machen.  

2. Quellensteuerabzug bei Lizenz-

entgelten 

 

Der nächste Stolperstein lauert im 

Bereich der Einkommensteuer. So 

sieht das deutsche Besteuerungs-

recht grundsätzlich die Besteuerung 

von nicht im Inland ansässigen Per-

sonen u. a. dann vor, wenn sie aus 

der Verwertung gewerblicher 

Schutzrechte Lizenzgebühren aus 

dem Inland beziehen. Mit der Ab-

führung von zwanzig Prozent der 

Lizenzentgelte an den inländischen 

Fiskus gilt die Einkommensteuer des 

ausländischen Lizenzgebers als ab-

gegolten. Allerdings ist zu beachten, 

dass nicht der ausländische Lizenz-

geber sondern vielmehr der inländi-

sche Lizenznehmer die Pflicht zur 

Abführung der Steuer trägt. Unter-

lässt er dies, so haftet er für die ent-

sprechenden Beträge. Von dem in 

Rechnung gestellten Gesamtbetrag 

der Lizenzen darf also nur ein Betrag 

von achtzig Prozent an den auslän-

dischen Lizenzgeber überwiesen 

werden, die restlichen zwanzig Pro-

zent müssen beim Finanzamt ange-

meldet und abgeführt werden. Dem 

Gläubiger der Lizenzvergütungen ist 

sodann eine Bescheinigung über 

die einbehaltenen und abgeführten 
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Steuern nach amtlich vorgeschrie-

benem Muster zu übermitteln. 

 

Die so beschriebene Vorgehenswei-

se führt nun zu einer doppelten 

steuerlichen Belastung des ausländi-

schen Lizenzgebers. In seinem Hei-

matland erhöhen sämtliche Lizenz-

entgelte seine steuerliche Bemes-

sungsgrundlage, in Deutschland 

wurden bereits zwanzig Prozent 

Quellensteuer an den Fiskus abge-

führt. Zur Beseitigung dieser doppel-

ten steuerlichen Belastung hat die 

Bundesrepublik Deutschland mit 

zahlreichen anderen Ländern sog. 

Doppelbesteuerungsabkommen 

abgeschlossen. In diesen zwischen-

staatlichen Vereinbarungen werden 

die Besteuerungsrechte für grenz-

überschreitende Sachverhalte ei-

nem bestimmten Staat zugeordnet. 

Die meisten von Deutschland abge-

schlossenen Doppelbesteuerungs-

abkommen sehen eine Besteuerung 

der Lizenzentgelte im Ansässigkeits-

staat des Lizenzgebers bei gleichzei-

tigem Verzicht der Besteuerung im 

Quellenstaat vor. Alternativ zum 

Verzicht auf die Quellenbesteue-

rung wurde in einigen Doppelbe-

steuerungsabkommen die Absen-

kung des Quellensteuersatzes von 

zwanzig Prozent auf bspw. fünf (z.B. 

Tschechische Republik) bzw. zehn 

Prozent (z.B. Japan, Kanada) gere-

gelt. Ein möglicher Ausschluss der 

Quellenbesteuerung kann sich auch 

aufgrund der Verwirklichung der 

Tatbestandsmerkmale der sog. Zins- 

und Lizenzrichtlinie ergeben, die ei-

ne Erleichterung von Zins- und Li-

zenzzahlungen zwischen verbunde-

nen Unternehmen innerhalb der EU 

vorsieht. 

 

3. Entlastung von deutscher Quel-

lensteuer 

 

Die Entlastung von der Quellenbe-

steuerung erfolgt über ein zweistufi-

ges Sicherstellungsverfahren. Ent-

weder nimmt der Vergütungs-

schuldner bei Zahlung der Lizenz-

entgelte den Quellensteuerabzug 

tatsächlich vor. Im Rahmen der 

steuerlichen Entlastung kann der 

Vergütungsgläubiger anschließend 

beim Bundeszentralamt für Steuern  

eine Erstattung der einbehaltenen 

Quellensteuer beantragen. Alterna-

tiv besteht die Möglichkeit, dass der 

Vergütungsgläubiger beim Bundes-

zentralamt für Steuern eine sog. Frei-

stellungsbescheinigung beantragt. 

Wird diese Bescheinigung dem Li-

zenznehmer vor Fälligkeit der Lizenz-

entgelte vorgelegt, so ist er berech-

  
  02/06  IP-Recht⏐5 L I E B .RECHTSANWÄLTE 

BAUMGARTNER UND KOLLEGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER 

tigt, den Quellensteuerabzug zu un-

terlassen. Ein stetiges Ärgernis ist da-

bei, dass die Bearbeitung des An-

trags drei bis fünf Monate in An-

spruch nehmen kann. Zusätzlich zu 

dem ausgefüllten Antragsformular ist 

vorgesehen, dass auch die konkrete 

Lizenzvereinbarung bei der Behörde 

einzureichen ist. Das so gewonnene 

Datenmaterial dient Betriebsprüfern 

später als Diskussionsgrundlage für 

die Frage der Angemessenheit von 

Lizenzvereinbarungen. 

 

III. Der Unternehmer als Lizenzgeber 

 

Spiegelbildlich stellt sich die Situati-

on dar, wenn der inländische Unter-

nehmer eigene Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit tätigt und hier-

aus Patente, Technologien oder 

Lizenzen entwickelt. Vor Lizenzierung 

dieser Technologien sind bestimmte 

steuerliche und rechtliche Fragen zu 

klären, wie z.B. das Aktivierungsver-

bot selbsterstellter immaterieller Wirt-

schaftsgüter oder bspw. die Frage 

der subjektiven Zurechnung von Er-

findereinkünften insbesondere bei 

Erfindungen eines Gesellschafters 

oder Gesellschafter-

Geschäftsführers im Geschäftsbe-

reich der GmbH. Je nach Rech-

nungslegung darf auch beispiels-

weise das unter bestimmten Voraus-

setzungen nach IAS geltende Akti-

vierungsgebot für Entwicklungskos-

ten nicht übersehen werden. Im 

Rahmen der Umsatzsteuer ist insbe-

sondere der Leistungsort zu bestim-

men. Darüber hinaus sind der korrek-

te Steuerausweis sowie die formellen 

Anforderungen an eine ordnungs-

gemäße Rechnung zu beachten. 

Regelmäßig sind auch bestimmte 

Sonderfragen, wie z.B. die Vereinba-

rung von Teilentgelten im Rahmen 

einer Umsatzsteuererhöhung zu klä-

ren. 

 

1. Entlastung von ausländischer 

Quellensteuer 

 

Die nächsten Hürden gilt es nun im 

Lizenzierungsprozess zu überwinden. 

Die Vereinbarung eines Lizenzge-

schäfts mit einem ausländischen 

Lizenznehmer führt zu einer be-

schränkten Steuerpflicht des Lizenz-

gebers im Ausland mit den oben 

beschriebenen Folgen des Quel-

lensteuerabzugs. Trifft der Lizenzge-

ber keine besonderen Vorkehrun-

gen, so wird er also letztendlich nur 

einen Teil der in Rechnung gestell-

ten Lizenzentgelte auch tatsächlich 

vereinnahmen, der andere Teil wird 

an den ausländischen Fiskus abge-




